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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern V –   
Weiterentwicklung der Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Weiterentwicklung 
der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmersparzulage einzusetzen, um Wohnei-
gentum sowie eigentumsähnliche Dauerwohnrechte deutlich zu stärken. Zudem soll ge-
prüft werden, inwiefern diese durch entsprechende Förderungen auf Landesebene er-
gänzt werden können. 

 

 

Begründung: 

Die Förderung der Vermögensbildung in Deutschland hat in den letzten Jahren einen 
Wandel erlebt. So sind mit der zunehmenden Förderung der privaten Altersvorsorge die 
Fördervolumina für die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie um je-
weils rund 50 Prozent gesunken. Derzeit ist kaum noch jemand begünstigt, weil die 
Einkommensgrenzen seit mehr als zwei Jahrzehnten eingefroren sind. Die Förderung 
des Bausparens ist jedoch ein wirksames Instrument zur Unterstützung der Vermögens-
bildung. Das unabhängige wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungs- und 
Beratungsinstitut „empirica“ kommt zu dem Ergebnis, dass eine reformierte Wohnungs-
bauprämie mehr hilft als das Baukindergeld. Untersuchungen zeigen, dass die Begüns-
tigten mehr sparen als andere und mithin eher die Eigenkapitalhürde überspringen. 
Hinzu kommt, dass die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmersparzulage zur 
Zeichnung von Anteilen bei Genossenschaften aufgewendet werden können. Durch 
eine Reform und Ausweitung der Förderung kann das genossenschaftliche Wohnen als 
Mittelweg zwischen Wohneigentum und Wohnen zur Miete deutlich gestärkt werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/4597 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern V - Weiterent-
wicklung der Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatter: Josef Schmid 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 17. Sitzung am 3. De-
zember 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
49. Sitzung am 22. Januar 2020 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela 
Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Flo-
rian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/4597, 18/5982 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern V – Weiterent-
wicklung der Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 25 der Liste. Es ist dies der An-

trag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner und anderer 

(SPD) betreffend "Dramatischer Notstand der medizinischen Versorgung: Die Kinder-

stationen an Bayerns Krankenhäusern müssen gerettet werden! II" auf Drucksa-

che 18/4993, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden soll. Der 

Aufruf erfolgt zum Ende der heutigen Tagesordnung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Sehe ich 

keine. Stimmenthaltungen? – Das sind die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Damit 

übernimmt der Landtag die Voten.
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